
Legende
Sanierung der Wege: 10 cm Tragschicht
und 5 cm Deckschicht

Abgrabungen nur in Handarbeit
(kein Maschineneinsatz) 

Aufforstungsflächen zur Kompensation
von Eingriffen gemäß Genehmigung Anlage 1
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Stadt Halle (Saale)
Geschäftsbereich II Stadtentwicklung und Umwelt 
Fachbereich Planen, Team Freiraumplanung

Landschaftsarchitekturbüro Haselbach
Talstraße 17a     06120 Halle (Saale)
Tel.: (0345) 2021084  Fax.: 4789618

Datum:

Maßnahmen - Übersichtsplan

Genehmigung

FHM Nr. 190 Nordspitze Peißnitz
Wiederherstellung Rundweg

20.11.2018 Maßstab: ohne

Maßnahmen-Übersichtsplan

ca. 200 m²

ca. 150 m²

ca. 500 m²

ca. 150 m²

ca. 100 m²

ca. 100 m²



 Geschäftsbereich II  -  Stadtentwicklung und Umwelt

 Fachbereich Planen  -  Abteilung Stadtentwicklung und Freiraumplanung

Anlage 2

Checkliste Stand Oktober 2016

Anlage: 2

D e c k b l a t t

Formblatt: Checkliste - Barrierefreie Gestaltung von Grün- und Freianlagen

Planungsgrundlage ist die DIN 18040-3 Barrierefreies Bauen - Planungsgrundlagen - Teil 3: öffentlicher Verkehrs- und Freiraum

Vorhaben: Fluthilfemaßnahme Nr. 190 Peißnitz Nordspitze

Prüfung Entwurfsplanung durch FB Planen am 18.10.2017 Kenntnisnahme durch den Behindertenbeauftragten Herrn Dr. Fischer am ………………

Prüfung Ausführungsplanung durch FB Planen am ………………. Kenntnisnahme durch den Behindertenbeauftragten Herrn Dr. Fischer am ………………

Bauabnahme durch Abt. 67.3 bzw. FB Bauen am ………………… Kenntnisnahme durch den Behindertenbeauftragten Herrn Dr. Fischer am ………………

Hiermit wird bestätigt, dass bei oben genanntem Vorhaben die Checkliste (Barrierefreie Gestaltung von Grün- und Freianlagen)

mit ihren formulierten Planungsanforderungen eingehalten wird. 

In folgenden begründeten Ausnahmen musste von den Vorgaben abgewichen werden:

Pkt. 

DIN 18040-3

Abweichung von den 

Forderungen der DIN 18040-3 Begründung

5.1.0 d)

Querneigung max. 2% bei vorhandener 

Längsneigung, bzw. max. 2,5% bei keiner 

Längsneigung

1.)  Da es sich (nur) um die Sanierung der obersten Schicht eines vorhandenen Gehweges 

handelt, dürfen wegen der Lage im Naturschutzgebiet, und der damit verbundenen 

Eingriffsverbote, keine Gefälleveränderungen die Geländeanpassungen in den Randbereichen 

erforderlich machen, erfolgen. Das Quergefälle kann daher nur örtlich angepasst werden, und soll 

der Abführung von Oberflächenwasser und Verminderung von Eisbildung dienen. 
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